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Präambel

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeisterü

Verfahrensvermerke
Aufstellungsbeschluß

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeisteit

EinleitlJhg<b<$ch

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeister)

Erweiterung des Einleitungsbeschlusses

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeister!’

Planunterlagè / Vervielfältigungen

Plan Verfasser

Oldenburg, den 03.09.2002

Frühzeitige Bürgerbeteiligung

Norden, den 03.09.2002

Beteiligung der Träger^fferifHcher Belange

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeisti

Öffentliche Ätrslegung

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeister!

Satzungsbeschluß

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeistern

Inkrafttreten

Norden, den 
Die Bürgermeisterin

Verletzung von Verfahrens- und Form Vorschriften

Norden, den 
Die Bürgermeisterin

Mängel in der Abwägung

Norden, den 
Die Bürgermeisterin

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 109 (V) ist die Verletzung von 
Verfahrens- oder Form Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes Nr. 109 (V) nicht 
geltend gemacht worden.

Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 109 (V) sind keine Mängel 
bei der Abwägung geltend gemacht worden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von der NWP-Planungsgesellschaft mbH 
Escherweg 1, 26121 Oldenburg.

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung, 
Nr. 109 (V) beschlossen. Der Au' 
ortsüblich bekanntgemacht worden.

999 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
mäß §2(1) BauGB am 

Aufgrund des §1 (3) und des §10 des Baugesetzbuches (BauGB), der §§ 56,97 und 98 der 
Niedersächsischen Bauordnung und des § 40 der Niedersächsischen Stadtordnung, hat der Rat der 
Stadt Norden diesen Bebauungsplan Nr. 109 (V) „W 
den nebenstehenden textlichen Festsetz un gen ^^5 dèlio 
als Satzung beschlossen.

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzun'g;am 27\02.^P01 die Einleitung zum 
Bebauungsplanes Nr. 109 (V) beschlossen.A/

Kartengrundlage:
Liegenschaftskarte: TZutr'tZ
Maßstab: 1 : 1.000

Der Satzungsbeschluß der Stadt ist gemäß § 10 (3) BauGB am im Amtsblatt für den 
Landkreis Verden bekanntgemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 109 (V) ist damit am  
in Kraft getreten.

Der Rat / VA der Stadt Norden hat in seiner Sijz^fi^a 
gemäß § 3 (1) BauGB beschlossen. Die frü 
Sammlung am 11.02.2002 durchgeführt won

Der Rat / VA der Stadt Norden hat in seiner Sit^tfng^n 
eher Belange gemäß § 4 (1) BauGB beschlossen. DiS 
in der Zeit vom 13.05.2002 bis 14.06.2002 ddch’gefufirt'

iche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 
03.05.2002 ortsüblich bekanntge- 

rtCMfër Beendung haben vom 13.05.2002 bis

Der Rat der Stadt Norden hat den Bebauungsplan Nç.Mof’^ nach Prüfung der Anregungen gemäß 
§3(2) BauGB in seiner Sitzung am 03.09.2002 glS^àtzuriÿ^ 10 BauGB) sowie die Begründung 
beschlossen. / feÖl i <17 f a

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner. Siizüng^am 29.04.2002 die Erweiterung des 
Einleitungsbeschlusses zum Planverfahren des Bebauungsplänes Nr. 109 (V) beschlossen.

.2001 die frühzeitige Bürgerbeteiligung 
iligung ist in Form einer Bürgerver-

Die Bürgermeisterin I

:001 die Beteiligung der Träger öffentli- 
>(ig der Träger öffentlicher Belange ist

7

ark“, bestehend aus der Planzeichnung und 
anstehenden örtlichen Bauvorschriften,

Der Rat/VA der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 27.02.2001 dem Entwurf des Bebauungspla
nes Nr. 109 (V) und der Begründung zugestimmt un 
beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Aus 
macht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1 
14.06.2002 gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich au^gelegen

Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nicht gewerbliche Zwecke gestattet (§ 13 Abs. 4 des Nieder
sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes vom 02.07.1985, Nds. GBBI. S. 187, geändert 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 19.09.1989, Nds. GVBI. S. 345).
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich be
deutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom*?^ 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch ein 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfreLmöglicl/^J^

Norden, den 
Vermessungs-und Katasterbehörde Ostfriesland -Katast

des

t Norde

iei

Beglaubigungsvermerk

Diese Ausfertigung der Planzeichnung stimmt mit der Urschrift überein

Norden, den

tlhlJIMi

Wind

Wind

Stadt Norden 
Die Bürgermeisterin

WEA14
X= 2581257,10 Y= 5945077,75 
Nennleistung: 1,8 MW
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schallelstungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
101,5dB(A) im Nachtbetrieb

WEA13
X= 2580864,21 Y= 5945083,93 
Nennleistung: 1,8 MW
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
103dB(A) im Nachtbetrieb

WEA8
X= 2581512,50 Y= 5944270,69
Nennleistung: 1,8 MW
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 

mnv QO Qm ï'ihar hncf flolrir

Wi ici

St ,

Wind

Teilplan A

WEA15
X= 2581927,30 Y= 5945109,76 
Nennleistung: 1,8 MW
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
102dB(A) im Nachtbetrieb

WEA16
X= 2582245,23 Y= 5945116,63 
Nennleistung: 1,8 MW
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
100dB(A) im Nachtbetrieb

Landkreis Aurich

Gemeinde Norden, Stadt

Gemarkung Ostermarsch

Flur 12

Top. Karte 1:25000 Nr. 2309

Rechts 2581200

Hoch 5944000

Maßstab 1:2000

Örtl. Überprüfung 22. August 2002

Textliche Festsetzungen
1. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes - Teilbereich SO 1 - sind 14 Wind

energieanlagen mit einer maximalen Nabenhöhe von 65 m und einer maximalen Gesamthöhe von 99,9 m 
über dem bestehenden Gelände zulässig. Der Rotordurchmesser darf 70,0 m nicht überschreiten. Die 
Nennleistung muß je Windenergieanlage 1,8 MW betragen. Weiterhin sind landwirtschaftliche Nutzungen 
zulässig.

2. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes - Teilbereich SO 2 - sind die Errichtung 
eines Umspannwerkes und landwirtschaftliche Nutzungen zulässig.

3. Je Windenergieanlage ist eine Kompaktstation zulässig. Die Kompaktstationen dürfen eine Grundfläche 
von 12,0 m2 und eine Bauhöhe von 2,5 m über der gewachsenen Geländeoberfläche nicht überschreiten. 
Zusätzlich ist an dem Windenergieanlagenstandort 3 eine Übergabestation mit einer maximalen 
Grundfläche von 24 m2 und einer maximalen Höhe von 3,5 m zulässig. Weiterhin sind pro 
Windenergieanlage zwei Speicher mit einer Grundfläche von je 36 m2 und einer maximalen Höhe von 2,50 
m zulässig.

4. Die Kompaktstationen und die Übergabestation der Windenergieanlagen dürfen mit jeder ihrer 
Außenkanten maximal 15 m von der Achse der Trägertürme der Windenergieanlagen entfernt sein.

5. Die Kompaktstationen und die Übergabestation dürfen maximal 0,5 m oberhalb der gewachsenen 
Geländeoberfläche errichtet werden.

6. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes darf weder eine an den hochbaulichen 
Anlagen installierte Außenbeleuchtung in Betrieb genommen werden, noch dürfen hochbauliche Anlagen 
innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes angestrahlt werden.

7. Als Ausnahme von zeitlich begrenzter Dauer ist jegliche Beleuchtung bei Wartungszwecken und 
Reparaturarbeiten zulässig.

8. innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind die privaten 
Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung "Wirtschaftsweg Windpark" mit einer wasserdurchlässigen 
Deckschicht in einer Breite (Fahrbahn) von maximal 4,50 m Breite auszubauen.

9. Die zur Kompensation der Eingriffsfolgen erforderlichen Maßnahmen werden auf den Flurstücken 88, 89, 
90 und 91 der Flur 12 der Gemarkung Westermarsch I sowie dem östlichen Abschnitt in einer Größe von 
9.250 m2 des Flurstücks 87/1 (Flur 12, Gemarkung Westermarsch I) festgesetzt. Auf diesen Flächen ist 
nach näherer Maßgabe des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags und in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde Dauergrünland herzurichten und extensiv zu bewirtschaften. Die 
Kompensationsmaßnahmen sind anteilig nach neuinstallierter Leistung den Betreibern zuzuordnen. Die 
Herrichtung der Kompensationsflächen hat spätestens gleichzeitig mit der Errichtung der Anlagen zu 
erfolgen.

Gestalterische Festsetzungen
1 Die Trägertürme sind dauerhaft in gedeckten Grün-, Grau- oder Weißtönen farblich zu behandeln. Die 

Rotorblätter sind in einem mattierten, nicht reflektierenden Farbanstrich anzulegen.

2. Die Außenfassaden von Nebenanlagen (Hochbauten wie z.B. der Kompaktstationen und der 
Übergabestation) sind mit einem dauerhaft mattierten hellgrauen oder schilfgrünen Anstrich zu versehen.

3. Die Beanspruchung von Werbeflächen ist beschränkt auf Typ und Herstellerbezeichnung sowie 
Betreibergesellschaft, darf nur mittels Werbeaufschrift vorgenommen werden und muß im Bereich der 
Gondel der Windenergieanlagen erfolgen. Die Werbeaufschriften dürfen keine reflektierende und 
fluoreszierende Wirkung haben, sie dürfen auch nicht beleuchtet werden. Die Beanspruchung 
anderweitigerWerbeflächen und Fremdwerbung sind unzulässig.

Nachrichtliche Hinweise
Bei allen das Plangebiet begrenzenden Verbandsgewässern (Sieltog, Breepotter Zugschloot und 
Wischerschloot) sind die satzungsgemäßen 10-m-Räumstreifen des Entwässerungsverbandes Norden 
einzuhalten.

Altlasten sind nach Aktenlage nicht bekannt. Nach Informationen der Unteren Abfallbehörde befinden sich in 
unmittelbarer Nähe des Plangebietes keine Altablagerungen. Sollten sich dennoch Hinweise auf bisher 
unbekannte Altablagerungen auf dem Baugebiet ergeben, ist die Untere Abfallbehörde des Landkreises Aurich 
sofort zu informieren.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können unter 
anderem sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen 
und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 [2] 
des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Bezirksregierung Weser-Ems, 
Dezernat 406 - Archäologische Denkmalpflege - oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiterder Erdarbeiten oder der Unternehmer. 
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 [2] des NDschG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. ?

Die Lage von Versorgungsleitungen ist den Bestandsplänen der zuständigen Versorgungsuntemehmen zu 
entnehmen.

PLANZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung: 
Windenergieanlagen und Fläche für die Landwirtschaft

6. Verkehrsflächen

Öffentliche Verkehrsfläche

Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 
landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg

Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 
landwirtschaftlicher Erschließungsweg und Wirtschaftsweg Windpark

IO. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser
schutz und die Regelung des Wasserabflusses

Wasserfläche

15. Sonstige Planzeichen

 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

X Einzelstandorte der Windenergieanlagen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Nachrichtliche Übernahmen

♦ ♦ Oberirdische Leitungen: Elektrizität 110 kV

0-0 .$■■■ Unterirdische Leitungen: Gas, Elektro, Telekommunikation

Gewässer II. Ordnung

Stadt Norden

Bebauungsplan Nr. 109 (V) 
"Windpark" 
Teilplan A

mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung nach §§ 56, 97 und 98 NBauO

I.0J

Juli 2002 M. 1 : 2.000

E
NWP • Planungsgesellschaft mbH ■ Gesellschaft für räumliche Planung und Forschung

Escherweg 1 ■ 26121 Oldenburg
Postfach 3867 ■ 26028 Oldenburg
Telefon 0441/ 97174-0 • Telefax 0441/9717473

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER STADT NORDEN HAT IN SEINER SITZUNG AM __________ DIE AUFSTELLUNG DER 
SATZUNG ÜBER DIE AUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 109 (V) "WINDENERGIE" BESCHLOSSEN. DER 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST ZUR EINLEITUNG DES AUFHEBUNGSVERFAHRENS GEMÄSS § 2 ABS. 1 
BAUGB AM ___________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT WORDEN.

Norden, DEN __________

______________________
BÜRGERMEISTER
________________________________________________________________________________________________

2. PLANUNTERLAGE

AMTLICHE PRÄSENTATION (AP5) MAßSTAB: 1 : 5.000
LIEGENSCHAFTSKARTE MAßSTAB: 1 : 1.000
QUELLE: AUSZUG AUS DEN GEODATEN DES LANDESAMTES FÜR GEOINFORMATION UND 
LANDESVERMESSUNG NIEDERSACHSEN,  

© 2024

DIE PLANUNTERLAGE ENTSPRICHT DEM INHALT DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS UND WEIST DIE 
STÄDTEBAULICH BEDEUTSAMEN BAULICHEN ANLAGEN SOWIE STRAßEN, WEGE UND PLÄTZE VOLLSTÄNDIG 
NACH (STAND VOM __.01.2024). SIE IST HINSICHTLICH DER DARSTELLUNG DER GRENZEN UND DER 
BAULICHEN ANLAGEN GEOMETRISCH EINWANDFREI.

NORDEN, DEN _________

KATASTERAMT NORDEN

______________________                              
UNTERSCHRIFT       (SIEGEL)
________________________________________________________________________________________________

3. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

DER RAT DER STADT NORDEN HAT IN SEINER SITZUNG AM __________ DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB BESCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG WURDEN AM 
___________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT. DER ENTWURF DER SATZUNG ÜBER DIE AUFHEBUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜNDUNG HABEN VOM _________ BIS ___________ GEMÄSS
§ 3 ABS. 2 BAUGB ÖFFENTLICH AUSGELEGEN.

NORDEN, DEN __________

_______________________
BÜRGERMEISTER
________________________________________________________________________________________________

4. SATZUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER STADT NORDEN HAT DIE SATZUNG ÜBER DIE AUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANS 
NR. 109 (V) "WINDENERGIE" NACH PRÜFUNG DER BEDENKEN UND ANREGUNGEN GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB 
IN SEINER SITZUNG AM ___________ ALS SATZUNG (§10 BAUGB) SOWIE DIE BEGRÜNDUNG BESCHLOSSEN.

NORDEN, DEN __________

________________________
BÜRGERMEISTER
________________________________________________________________________________________________

5. INKRAFTTRETEN

DER BESCHLUSS DER SATZUNG ÜBER DIE AUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANES DURCH DIE STADT 
NORDEN IST GEMÄSS § 10 BAUGB AM __________ IM AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS ____________ 
BEKANNTGEMACHT WORDEN. DIE SATZUNG ÜBER DIE AUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANS
NR. 109 (V) "WINDENERGIE" IST DAMIT AM __________ RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN. MIT 
INKRAFTTRETEN DIESER SATZUNG TRITT DER BEBAUUNGSPLAN
NR. 109 (V) "WINDENERGIE" AUßER KRAFT.

NORDEN, DEN ___________

________________________
BÜRGERMEISTER
________________________________________________________________________________________________

6. VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

INNERHALB VON EINEM JAHR NACH INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES IST DIE VERLETZUNG VON 
VORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDEKOMMEN DES BEBAUUNGSPLANES NICHT GELTEND GEMACHT WORDEN.

NORDEN, DEN ___________

_________________________
BÜRGERMEISTER

Präambel

WindNorden, den 03.09.2002
Die Bürgermeister^

Verfa h re ns ve rm e rke
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Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeisterin

Einleitungsbeschluß

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeisterii

Erweiterung des Einleitungsbeschlusses

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeisteri

Wind

Planverfasser

Oldenburg, den 03.09.2002
Ibl.-Ing. Janssen

WindFrühzeitige Bürgerbeteiligung

einer Bürgerver-

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeisterin

Beteiligung der Träger

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeistei

Öffentliche Auflegung

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeisterin

WindSatzungsbeschlüß'

Norden, den 03.09.2002
Die Bürgermeisterii

Inkrafttreten

Norden, den
Die Bürgermeisterin

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Norden, den
Die Bürgermeisterin

Mängel in der Abwägung

Norden, den
Die Bürgermeisterin

SäHrHaitr

Beglaubigungsvermerk

Diese Ausfertigung der Planzeichnung stimmt mit der Urschrift überein

Norden, den

Teilplan B

i01 die Beteiligung der Träger öffentli- 
ig der Träger öffentlicher Belange ist

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung 
Nr. 109 (V) beschlossen. Der Aufstellungsbe 
ortsüblich bekanntgemacht worden. r

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 109 (V) ist die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes Nr. 109 (V) nicht 
geltend gemacht worden.

Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 109 (V) sind keine Mängel 
bei der Abwägung geltend gemacht worden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von der NWP-Planungsgesellschaft mbH 
Escherweg 1,26121 Oldenburg.

Stadt Norden
Die Bürgermeisterin

WEA3
X= 2581081,62 ¥=5943879,07 
Nennleistung: 1,8 MW 
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
103dB(A) im Nachtbetrieb

WEA8
X= 2581512,50 ¥= 5944270,69 
Nennleistung: 1,8 MW 
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
101dB(A) im Nachtbetrieb

WEA10
X= 2581297,29 ¥=5943504,40 
Nennleistung: 1,8 MW 
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
103dB(A) im Nachtbetrieb

WEA11
X= 2581407,25 ¥=5943305,79 
Nennleistung: 1,8 MW 
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
103dB(A) im Nachtbetrieb

WEA12
2581745,44 ¥=5943663,35
Nennleistung: 1,8 MW
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
101dB(A) im Nachtbetrieb

WEA7
X= 2581596,29 Y= 5944054,76 
Nennleistung: 1,8 MW 
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
101,5dB(A) im Nachtbetrieb

WEA9
X= 2581184,08 Y= 5943692,52
Nennleistung: 1,8 MW
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
103dB(A) im Nachtbetrieb

001 die frühzeitige Bürgerbeteiligung 
jiiigung ist in Fon

WEA5
X= 2580856,97 Y= 5944373,67 
Nennleistung: 1,8 MW 
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
103dB(A) im Nachtbetrieb

beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurd'er^am^ 
macht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 109 (V) .und der Begrü 
14.06.2002 gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgeledfen.

ach Prüfung der Anregungen gemäß 
e die Begründung

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner 
Einleitungsbeschlusses zum Planverfahren des E

Der Rat / VA der Stadt Norden hat in seiner Sitzung amJZJrQ^ 
cher Belange gemäß §4 (1) BauGB beschlossen. Die.Beteilic 
in der Zeit vom 13.05.2002 bis 14.06.2002 duchgefüfirt worden

Der Satzungsbeschluß der Stadt ist gemäß § 10 (3) BauGB am .......................... im Amtsblatt für den
Landkreis Verden bekanntgemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 109 (V) ist damit am...................
in Kraft getreten.

Der Rat/VA der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 27.02.2001 dem Entwurf des Bebauungspla
nes Nr. 109 (V) und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 

?6&05.2002 ortsüblich bekanntge- 
g haben-vom 13.05.2002 bis

Aufgrund des §1 (3) und des §10 des Baugesetzbuches (BauGB), der §§ 56,97 und 98 der 
Niedersächsischen Bauordnung und des § 40 der Niedersächsischen Stadtordnung, hat der Rat der 
Stadt Norden diesen Bebauungsplan Nr. 109 (V) „Windpark“, bestehend aus der Planzeichnung und 
den nebenstehenden textlichen Festsetzungen soj^flen -fts&çristehenden örtlichen Bauvorschriften, 
als Satzung beschlossen

Plan unterläge / Vèrvielfâltigungen

Der Rat/VA der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 27.^ 
gemäß §3(1) BauGB beschlossen. Die frühzeitig'^'Bur^rb 
Sammlung am 11.02.2002 durchgeführt worden.

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 27^.2001 die Einleitung zum Planverfahren des
Bebauungsplanes Nr. 109 (V) beschlossen. A

Der Rat der Stadt Norden hat den Bebauungsplan Nc
§ 3 (2) BauGB in seiner Sitzung am 03.09.2002 al^wàÊÆjFtë T0 BauGB)
beschlossen. WÛa

le Aufstellung des Bebauungsplanes 
k§ 2 (1) BauGB am ..........................

:

-------ner Belange

WEA4
X= 2580969,99 ¥=5944134,59 
Nennleistung: 1,8 MW 
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
103dB(A) im Nachtbetrieb

Kartengrundlage:
Liegenschaftskarte: 7<Mriz
Maßstab: 1 : 1.000

Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nicht gewerbliche Zwecke gestattet (§ 13 Abs. 4 des Nieder
sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes vom 02.07.1985, Nds. GBBI. S. 187, geändert 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 19.09.1989, Nds. GVBI. S. 345).
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich be
deutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom^.-.^r.^js 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei^ 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich^

Norden, den
Vermessungs-und Katasterbehörde Ostfriesland - Katasteramt Noraen-

WEA6
X= 2581664,68 ¥=5943866,81 
Nennleistung: 1,8 MW 
Nabenhöhe: max. 65m über best. Gelände 
Gesamthöhe: max. 99,9m über best. Gelände 
Maximaler Schalleistungspegel bei 10m/s 
103dB(A) im Tagbetrieb 
101dB(A) im Nachtbetrieb

Landkreis Aurich

Gemeinde Norden, Stadt

Gemarkung Ostermarsch

Flur 12

Top. Karte 1:25000 Nr. 2309

Rechts 2581200

Hoch 5944000

Maßstab 1:2000

Örtl. Überprüfung 22. August 2002

Textliche Festsetzungen
1. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes - Teilbereich SO 1 - sind 14 Wind

energieanlagen mit einer maximalen Nabenhöhe von 65 m und einer maximalen Gesamthöhe von 99,9 m 
über dem bestehenden Gelände zulässig. Der Rotordurchmesser darf 70,0 m nicht überschreiten. Die 
Nennleistung muß je Windenergieanlage 1,8 MW betragen. Weiterhin sind landwirtschaftliche Nutzungen 
zulässig.

2. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes - Teilbereich SO 2 - sind die Errichtung 
eines Umspannwerkes und landwirtschaftliche Nutzungen zulässig.

3. Je Windenergieanlage ist eine Kompaktstation zulässig. Die Kompaktstationen dürfen eine Grundfläche 
von 12,0 m2 und eine Bauhöhe von 2,5 m über der gewachsenen Geländeoberfläche nicht überschreiten. 
Zusätzlich ist an dem Windenergieanlagenstandort 3 eine Übergabestation mit einer maximalen 
Grundfläche von 24 m2 und einer maximalen Höhe von 3,5 m zulässig. Weiterhin sind pro 
Windenergieanlage zwei Speicher mit einer Grundfläche von je 36 m2 und einer maximalen Höhe von 2,50 
m zulässig.

4. Die Kompaktstationen und die Übergabestation der Windenergieanlagen dürfen mit jeder ihrer 
Außenkanten maximal 15 m von der Achse der Trägertürme der Windenergieanlagen entfernt sein.

5. Die Kompaktstationen und die Übergabestation dürfen maximal 0,5 m oberhalb der gewachsenen 
Geländeoberfläche errichtet werden.

6. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes darf weder eine an den hochbaulichen 
Anlagen installierte Außenbeleuchtung in Betrieb genommen werden, noch dürfen hochbauliche Anlagen 
innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes angestrahlt werden.

7. Als Ausnahme von zeitlich begrenzter Dauer ist jegliche Beleuchtung bei Wartungszwecken und 
Reparaturarbeiten zulässig.

8. Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind die privaten 
Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung "Wirtschaftsweg Windpark" mit einer wasserdurchlässigen 
Deckschicht in einer Breite (Fahrbahn) von maximal 4,50 m Breite auszubauen.

9. Die zur Kompensation der Eingriffsfolgen erforderlichen Maßnahmen werden auf den Flurstücken 88, 89, 
90 und 91 der Flur 12 der Gemarkung Westermarsch I sowie dem östlichen Abschnitt in einer Größe von 
9.250 m2 des Flurstücks 87/1 (Flur 12, Gemarkung Westermarsch I) festgesetzt. Auf diesen Flächen ist 
nach näherer Maßgabe des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags und in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde Dauergrünland herzurichten und extensiv zu bewirtschaften. Die 
Kompensationsmaßnahmen sind anteilig nach neuinstallierter Leistung den Betreibern zuzuordnen. Die 
Herrichtung der Kompensationsflächen hat spätestens gleichzeitig mit der Errichtung der Anlagen zu 
erfolgen.

Gestalterische Festsetzungen
1. Die Trägertürme sind dauerhaft in gedeckten Grün-, Grau- oder Weißtönen farblich zu behandeln. Die 

Rotorblätter sind in einem mattierten, nicht reflektierenden Farbanstrich anzulegen.

2. Die Außenfassaden von Nebenanlagen (Hochbauten wie z.B. der Kompaktstationen und der 
Übergabestation) sind mit einem dauerhaft mattierten hellgrauen oderschilfgrünen Anstrich zu versehen.

3. Die Beanspruchung von Werbeflächen ist beschränkt auf Typ und Herstellerbezeichnung sowie 
Betreibergesellschaft, darf nur mittels Werbeaufschrift vorgenommen werden und muß im Bereich der 
Gondel der Windenergieanlagen erfolgen. Die Werbeaufschriften dürfen keine reflektierende und 
fluoreszierende Wirkung haben, sie dürfen auch nicht beleuchtet werden. Die Beanspruchung anderweitiger 
Werbeflächen und Fremdwerbung sind unzulässig.

Nachrichtliche Hinweise
Bei allen das Plangebiet begrenzenden Verbandsgewässern (Sieltog, Breepotter Zugschloot und 
Wischerschloot) sind die satzungsgemäßen 10-m-Räumstreifen des Entwässerungsverbandes Norden 
einzuhalten.

Altlasten sind nach Aktenlage nicht bekannt. Nach Informationen der Unteren Abfallbehörde befinden sich in 
unmittelbarer Nähe des Plangebietes keine Altablagerungen. Sollten sich dennoch Hinweise auf bisher 
unbekannte Altablagerungen auf dem Baugebiet ergeben, ist die Untere Abfallbehörde des Landkreises Aurich 
sofort zu informieren.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können unter 
anderem sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen 
und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 [2] 
des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Bezirksregierung Weser-Ems, 
Dezernat 406 - Archäologische Denkmalpflege - oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Erdarbeiten oder der Unternehmer. 
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 [2] des NDschG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

Die Lage von Versorgungsleitungen ist den Bestandsplänen der zuständigen Versorgungsunternehmen zu 
entnehmen.

PLANZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung

: I • 1 :
i soi
Wind . i . .i.

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung: 
Windenergieanlagen und Fläche für die Landwirtschaft

6. Verkehrsflächen

Öffentliche Verkehrsfläche

Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 
landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg

Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 
landwirtschaftlicher Erschließungsweg und Wirtschaftsweg Windpark

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser
schutz und die Regelung des Wasserabflusses

Wasserfläche

15. Sonstige Planzeichen

-•—•—•—•- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

X Einzelstandorte der Windenergieanlagen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Nachrichtliche Übernahmen

♦ ♦ ♦ ♦ Oberirdische Leitungen: Elektrizität 110 kV

oooo Unterirdische Leitungen: Gas, Elektro, Telekommunikation

Gewässer II. Ordnung

Stadt Norden

Bebauungsplan Nr. 109 (V) 
"Windpark" 
Teilplan B

mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung nach §§ 56, 97 und 98 NBauO

0l

Juli 2002 M. 1 : 2.000

E
NWP ■ Planungsgesellschaft mbH 

Escherweg 1 
Postfach 3867 
Telefon 0441/97174-0

■ Gesellschaft für räumliche Planung und Forschung
• 26121 Oldenburg
■ 26028 Oldenburg
• Telefax 0441/9717473

PRÄAMBEL

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB) IN DER FASSUNG DER 
BEKANNTMACHUNG VOM 03.11.2017 (BGBL. I S. 3634) ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 3 DES GESETZES 
FÜR DIE WÄRMEPLANUNG UND ZUR DEKARBONISIERUNG DER WÄRMENETZE (WPGEG) VOM 20.12.2023 
(BGBL. I NR. 394) I.V. M. § 58 DES NIEDERSÄCHSISCHES KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZ (NKOMVG) VOM 
17.12.2010 (NDS. GVBL. S. 576) ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 2 DES GESETZES ZUR ANPASSUNG 
NIEDERSÄCHSISCHER RECHTSVORSCHRIFTEN AUS ANLASS DER VEREINHEITLICHUNG DES 
STIFTUNGSRECHTES VOM 11.10.2023 (NDS. GVBI. S. 250) HAT DER RAT DER STADT NORDEN DIE AUFHEBUNG 
DES BEBAUUNGSPLANS NR. 109 (V) "WINDENERGIE" BESTEHEND AUS DER SATZUNG ÜBER DIE AUFHEBUNG 
UND DER ABGRENZUNG DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS IN SEINER SITZUNG AM ______________ ALS 
SATZUNG BESCHLOSSEN.

NORDEN, DEN ___________

________________________                                       
BÜRGERMEISTER (SIEGEL)

AUFZUHEBENDER URSPRUNGSPLAN, "AUSZUG AUS DER RECHTSKRÄFTIGEN PLANURKUNDE", TEILPLAN A

VERFAHRENSVERMERKE

M. 1:2.500
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SATZUNG ÜBER DIE AUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 109 (V) "WINDPARK" M. 1:2.500

0 100 150 200 25050

Sonstige Planzeichen

Geltungsbereich des aufgehobenen Bebauungsplanes

PLANZEICHENERKLÄRUNG GEMÄß PLANZV 1990

Räumlicher Geltungsbereich

AUFZUHEBENDER URSPRUNGSPLAN, "AUSZUG AUS DER RECHTSKRÄFTIGEN PLANURKUNDE", TEILPLAN B M. 1:2.500
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